
Allgemeine Gesrhüfls- und Lieferbedingungen Iür dos Golvoniseur-Hondwerk
(Stond: 0l I 2.2009)

l. Allgemeines

l.0l 0ie nochstehenden Geschöfukdingungen gelten nur im unternehmerischen Geyhriftwerkehr und sind Grundloge uller unserer Angebote,

Aufträge, Lieferungen und Leistungen.
.l.02 

Andere Geschriftsbedingungen werden nur insoweit onerkonnt, ols sie mit unseren AGB übereinstimmen oder von uns im Einzelfcll ousdrftklich

zur Grundloge des pweiligen Vertroges oder der Lei$ung gemocht werden.

2. Angebole

2.01 Unsere Angebote sinrl stets {reihleibend. [)er Vertrog komnrt im iwei{el er$ mit und in iedem Foll nur nnrh Ä,ttr{lgotre und lnholt unserer

xhriftlkhen Ariltrogsbestöligung zustrrnde, sofern eirre sokhe erteilt wirrl. lndividuohertrngsvereintrtrrungen hleiben lriervon unheriilrrt.

2.A2 [rlitgeteilte Richtpreise sind keirre 0f{erten und werderr nur hei Vereinbnrung Grundloge des Vertroges. An unsere Angebohpreise sind wir ltingr

lens für einen /eitrourn von vier Monoteu his Au{trogserteilung gebunderr.

2.03 Angebote nebst Anlogen dürfen ohne unser [inverstündnis Dritten nirht zugönglich gemocht werden.

3. Preise und Zohlungsbedingungen

3.01 Unsere Preise ver$ehen sich rein netto ohne Skonto oder son$igen Nochloss in [uro ob Werk ousschließlich Verpockung, lrocht und Versicherung

zzgl, der ieweils gültigen gesetzlichen Umsotzsteuer. Eine Gewöhrung von Skonti bedorf der ousdrücklichen Vereinhrung der Vertrogsporteien.

Die Preise gelten oussihließlkh für verorbeitungsoeredrt kon$ruierte und gefertiote leile. Für zusötzlich erforderliche Arbeiten, wie dos [ntfernen

von Forbe, 01, Fett, Teer, Atmetollüberzügeir und dos nochträglirhe Änhrin§en von Öffnungen on Hohlkörpern sowie die Erstellung von

Prüfhrirhten, herechnen wir die vorher mit dem Auftroggeher vereinborten Zuschlnge, mongels sokher die norh § 315 BGB der Billigkitent-

sprechenden Preise .

3.02 Änrlern sich die lü dle Preisbildung mofueblichen (o$en{oktoren (Fertigungsmoteriol, [nergie, Betriebs$offe, Löhne und 0ehälter, etc.) in der

leit vom Abschlus des Vertroges his zum vertroglich vorgesehenen ieilpunkt der Lieferung wesentlich, sind wir zum Ausgleich sokher

(osten$eigerungen befugt, vom Auftroggeber in Abonderung der Angebotspreise die Vereinborung neuer Preise zu verlongen. Kommt eine

[inigung nkht zustonde, sind wir und der Kunde herechtigt, vom Verlrog zurückzutrelen. Bei Reduzierung der in Sntz I genonnten Ko$enfoktoren

hol in enlsprechender Anwendurrg der vorstehenden Regelung der l(unde einen Anspruch ouf Vereinborung einer entsprechenden Preisreduzierung

und morrgeh [irrigurrg dos Recht, vom Vertrog zurückzulreten.

3.03 Sofern nrrhls onderes ousdrücklich vereirrbort wurde, sind Znlrlurrgen noch Lieferurrg innerholb von B Tngen noch Rerhnungserhoh ohne Abzrige

von Skonti zu leisten. lm Folle des Inhlungsveriuges berechrrerr wir unbexhodel weiterer Reclrte Verzugszinsen in }löhe von B Prozentpunhe

ütrer dem Bosiszinssntz.

3.04 Dos Recht zur Aufiechnung steht dem Aultroogeber qeqen unsere Ansprfthe nur dnnn zu, wenn seine [orderung unhestrilten oder rechtskrriftig

festgestelh ist.

4. Lieferung

4.01 Sofern nichts onderes vereinbort wurde, beginnt die Lie{erungs'frist mit Zupng der Auftmgsbestiitigung; bei sptiterer Anlieferung des zu

korkitenden Moteriols durch den Auftroggeber iedoch erst zu diesem Zeilpunkt.

4.02 Versrhiebt sich die Lieferung in tolge unvorhersehborer Um$onde bei uns, bei Vorlieferonten oder Subunternehmern, wie z. B. höherer 6evrolt,

Streik, Rohstoffmongel, Betriebsstöiung oder Energieousfoll, so i$ der Auftroggeber berechtigt, noch dem [inröumen eine ongemesene Nochfrist

vom Vertrog zurückzutreten. § 323 Abs. 2 BGB bleibt unberühn. Wird uns durch die vorgenonnlerr Umstönde die Lieferung unmöglirh, werden

wirvon unserer Lieferpflicht bekeit. Wird uns die Lieferung durch diese Umstrinde nicht mehr zumutbor, sind wir berechtigt, die lieferung zu ver-

weigern. Ein Schodensersotzonsprurh des Auftroggebers besteht nicht, soweitwir diese llm$ünde nicht zu vertreten hoben.

schriftlicher Nocfifiistsetzung von l4 Togen vom Vertrog zurückzutreten und Schotrensersotz srofi dä'teistung zu veilongen.

4.04 leillieferungen sind zulössig, soweil rliese für den Auftmgpber zumutbor sind.

4.05 lieferungen erfolgen ob Werk ouschliel]lich Verpockung.

4.06 Die Gefohr fiir zu beorbeitende Geoen$önde des Auftrooqebers oeht mil dem Veilossen unseres Werkes. soöte$ens iedoch mit der Üheroobe on

rlen Spediteur oder Frochtführet u"uf den Auftroggeber ü6er. DeiAuftmgnehmer hoftet im Hinhlirk ouf koirsporrschöden nur {r"ir Vorsotiund für

grobe tohrlösigkeit. Dos gilt nkht hei Verletzung vorvertroglicher Hinweir und Aufklürungspflichlen.

Die Hohuno für ein{oche und leichte Fohrltisiokeit ist ousoeschlossen. soweit es sich nirht um die Verletzuno einer veürooswesentlkhen Pflicht

im Sinne där Rechtsprechung des Bundesgeilcfitshofes hrrndelt. Dos gih nkhr hei Verletzung vorvertroglkher ilinweis- und Au{klrirungspflirhten.

4.01 Wird dre zu hrrrbeitende Wrlre ouiWunsch des Auftroggeben durch uns obgeholt, trögt die konsportgelrrhr der Auftrnggeber. Denr Aufirogeber

ist es {reige$elh, diese Gefnlrren zu versichern. lrn llinhlirk ouf die Hnftung iles Au{'trofinelrmers für künsportschöden wird verwiesen nuf ffiousel

4.06, Sdtze 2 und 3.

4.08 Die vorgenonnten Bestirnmungen gelten rr«h dtrnn, wenn wir frochtfreie Lieferungen zugesicherl hoben.

4.09 ht die Wore versondtrereit und verzögrl sich die Versendung oder die Annohme ous 0ründen, rlie von uns nkht zu vertreten sind, so geht die

0e{ohr mit dem lugong der Anzeige der Versondbereitsdroft ouf den Auftrrrggeher über.

4.l0 Versondweq, Art und Mittel der Venendunq sind uns zu überlossen olrne Gcwöhrlei$ung fiir den yhnell$en und hilligsten konsport. Dobei werden

die lnteresien des l(unden ongemeserr herürksichtigt. Werden wir ols Spediteur tötig, gelten ergönzend die Allgemeinen Deutscherr

Spediteurkdingungen.

4.ll Versnndfertig gemeldete Wore mus der Auftroggeber urrverzüglich, spüte$ens iedmh norh Ablouf einer ongemessenen Fri$ noch Melrluno

obrufun. Erfolgi kein Abruf, berechtigt uns dies, die Wore ouf l(o$en und Gefohr des Auftroggebers rrorh eigerrem [rnressen zu logern und rrls ob

Werk geliefurt zu beredrnen.

4.12 l{ird der Versond oder die Zustellunq der Wore ouf Wunyh oder Veronlossurrg des Auftroggeben verzögert, so korrrr, beginrrerrd einen Monot

noch Anzeiqe der Versondbereitsrhoft, logergeld in Höhe von I % des Rechnungsbetroges {ür ieden ongeforrgenen Monot berechnet werden. Dos

Logergeld wird ouf 5 % des Rechnungsbetroges begrenzt, es sei denn, wir köniren höhere logerkosten nochweisen. Der Auftroggeber konn derr

Nochweis erbrinpn, dos Logerko$en überhoug nicht ent$onden oder ober wesentlich niedriger oh die Pouschole sind

4.,l3 tür entstehende Wortezeiten wird rricht gehoftet, soweit diese insgesornt norh ongemessen i$, iedenfulls eine Woche nicht ühersteigt, es sei

denn, Abhol- und Anliefertermine wurden verbindlich zugesogt.

4.1 4 Verskherungen pgen Tronsportschüden erfolgen nur ouf Anordnung und l(o$en des Auftroggebers.

4"15 Mrd beorbeitete lYore on uns zurückgeliefert ous 0ünden, die wir nicht zu vertreten hohen, trtigl der Auftroggeber die Gefohr bis zum Eingong

der Wore hei uns.

4..l6 0berflüchenbehondelte Teile werden nur soweit verpockt, oh dos zu heorbeitende A4oteriol verpockt zugesondt, Rückverpockung verlongt wurde

und dos Pockmoteriolwiederverwendbor ist. Wird eine Verpockung noch der 0berflüchenbehondlung zuiötzlich verlonE, so wird diese gesondert

berechnet und nicht zurückgenom men.

5. Möngelonsprüche

5.01 Für unsere Leistung übernehmen wir rrur norh Moßgohe der folgenden Beslimmungen urrd nur gegenüber dem Auftroggehet oh er$em Abnehmer

die 6ewöhr. Die Abtreturrg von Möngeltrnsprücherr on Dritte isl ousgexhlosen.

5.02 Wir gewrihrleislen fuchgermhte 0berflüilrenhelrondlung in Werksloff und Werkorbeit nnch den onerkrrrrnten Regeln der Technik, den gelterrden

D|N-Vorschriften. Bei gohonischen urrd chemisihen Prozessen sowie oufgrund von Ounlitätsurrtersrhieden des Rohrnoteriols sind Ahwekhungen

uorr einem denr Auftrög rugrunde liegenden Mu$er mil unter unvermeid[nr.

5.03 lllongelhoft okrflärhenbehondehe Teile wenlen von uns kostenlos frrrhgererht noehgebessert.

5.04 Mönoelnrrsorikhe des Vertromoortnen veriöhrerr in ernem Johr oh Ablieferuno der Soche hzw. Abnohme des Werkes. Diese Frist qrh nicht, soweit

dos öesetz'eine Verkürzung däiin den §§ 438, 634 o BGB genonnterr Fristerinkht zulrisst. Die gelie{erte l{ure ist unverzüglich ouf tehlerfreilrcit

zu untenurhen. Mängel sind unverzüglkh sprilestens iedoch innerhnlb von 12 Topn noclr [mpfnrrg der Wore sc]rrifiliclr zu rügerr. Die

Untersuchungspflirht besteht ourh dcrrrn, wenn Ausfollmrrster übersrrndt worden sind. Bei nkht sofort erkennboren Mongeln gilt dos gleiche inner'

holb der vorgenonrrten Frisf norh der Entdeckung des Ä,longeh.

5.05 Bei nirht form- oder fristgerechter Riioe gilt die lllore von Kuufleuten im Sinne des HGB oh genehmigt.

5.06 Die uns zur Beorbeitung übergebenen 6eqen$0nde sind rnit Lie{enchein bzw. unter qenouer s(hrifilicher Angobe von Stiickzohl md

Gemmtqewirht onzulie{eä. Dieinqohen deiRolrqewi(hts sind, ourh wenn sie für den Auftroqgeber von Bedeutung ind, für uns urrverbindlich.

Ftir fehlärrde Teile wird nur Ersotz öeteistet. wenrideren Anliefärunq durch einen von urls obuezekhneten Anlie{eilrnqs$hein hleqt rst und die

Gefohr filr die fehlerrden leile ouf uns übeigegongen ist. Bei Klein:und Mosenteilerr üknrälrmen wir für Ausschuss'und Fehlmängen bis zu

ieweih 3 9r der ongelieferten Gesonrtmenge grundsötzliclr keine }loftung, es sei denn, diese isl obweichend vereinbort worden.

5.07 Dem Auhroqqeber wird dos Recht vorhholten, bei Fehhchloqen der l{ocherfiillung oder wenn der Verköufer sowohl die ilochksserung oh ouch die

l.lorhlieferuiä verweioert oder die l,|ocherlülluno unzumuthiist. den Kouforeis oäer die Veroütuno zu mindern oder norh seiner Wohlvom Vefimq

zuruckzutreün und näch trÄoßqobe der liff.5.0B Schodensersotz zu verlongen. Eine Nochbäseru"ng gilt noch dem er{olglosen zweiten Verzuth oli

fehfoeschlogen, wenn sirh nic[t insbemndere ous der Art der Soche oder dei filongels oder den so,isrigen Umstönden etwas onderes ergibt.

5.08 Der Auftroonehmer hohet im Rohmen der vertroolichen filönoelonsorüche - oufJer bei Srhöden ous der Verletzunq des Lebens. des Köroen oder

der 0esunäheit - für Sihöden nur für Vorsotz-und orok iohrlösiokeit einschließlich Vorsotz und orohe Fohr'lässiqkeit seiner Vertreter und

Erfüllunqsqehilfen, soweit nicht nochfolqend etwos onileres bestimmttt. Die Hoftunq {ür einfoche odeilekhte Fohrläsiiqkeit i$ ousqeschlossen,

soweit äsiich nicht um die Verletzungäiner vertrcgsrvesentlichen Pflicht im Sinne där Rechtsprechung des Bundesgerich'rshofus honäelt. Soweit

der vorgenonnte [loftungsousrhluss wegen der Verletzung einer vertrogsuresentlichen Pflkht nicht greift, hofiet der Auftrognehmer nur für die

vertrogstypischen, vorhersehboren Schüden. Weitergehende Ansprüche des Auftroggebers sind ousgeschlosen. Die vorstehenden

Hoftungsbeschrönkungen brw. Hoftungssouschlüsse gelten nicht bei Verletzung vorvertrogfiiher Hinweis- und Aufklärungspflichten. Die Hoftung

des Aufirognehmers nnrh dem Produkthoftungsgesetz hhibt unberührt. Vertmgsstrofen werden nicht onerkonnl.

5.09 Ein Mongel in der Teillieferung krechtiE den Auftroggeber nicht zum Rücktrittvom Verfiog, es sei denn, der Mongeleiner Teillieferung ist so

erhebliih, dos die Abnohme weiters Teillie{erungen für den Aufnoggeber nicht mehr von lnterese isl.

5.10 Die 0ewtihrlei$ung gilt nur fur Beonspruchungen unter den gewöhnlichen betrieblichen und kfimotisrhen Bedirrgungen. ht die Wore für besondere

Bedingungen bestimmt und sind wir dwon vorher nicht üntenkhtet worden, so doss dies nicht Vertrogsgegenstond geworden i$, i$ eine

Gewührleistung für diese besonderen Bedingungen ousgeschlossen. Die Mongelonsprüche erlöschen in Bezug oufsokhe Müngel, bei denen zuvor

hereiß von fremder Hond eine Nochbesserung veriucht worden ist, sofern der Verwender zuvor käine ongemessene Gelegenheit zur

Mrirrgelheseitigung hofie.

5.ll Dos zu beorbeitende Moferiol mus lrei sein von Gushout, Formsond, lunder, 0lkohle, eingebronntem lett, Schwei{Jschlocke, 0rophit,

Forbon$richen; es dorf keine Poren, Lunker, Risse, 0oppelungen, etc. oufweisen; Gewinde müsen ouyeichend unterschnitten sein. l$ dies nicht

der Foll, sind wir berechtigt, die korbeitunq obzulehnen öder vom Vertrog zurückzutreten. Be$eht der Auftroggehr glekhwohl ouf einer

Benrbeitung oder ist dos uni zur 0berflörhenhehondlung ongelieferte Moterirrl ous für uns nicht erkennboren Gründen technologisch [ür eine der'

ortige 0berflüchenkhondlung nicht peignet, übernehmen wirkeine Gewrjhr füreine k$immte Moßholtigkeit, Hoftfestigkeit, Forbholtung und

l(onosion verhindernde figensrhoften der uufgetrogenen Schicht, soweit eine A4ongelhofti$eit ouf die Ungeeignetheit des Moterioh zurück'

zufiilrren ist und nicht ouf grober tolrrlßsigkeit oder Vonotz durrh uns beruht. lrn übrigen wird für Hoftfestiqkeit keine Gewohr übenrommen,

wenn dos Moteriol noch der Oberflöchenbehondlung verformt worden i$, ouch donn nkhl, wenn prohegohonisierle Teile sich ohne Abplotzen der

gohonischen khkht verformen ließen und der Auftroggeber trotz Hinweises ouf die 0efohr des Abplotzens die Beorbeitung verlongl hot.

5.12 Wird uns die für eine 0berflöchenbehondlung vorgesehene Wore bzw. ein hierfür Eeignetes Moteriolmu$er vor Beginn der Verorbeitung nicht

fiir einen von uns be$irnmten tlusrekhend lolrqen-leitrourn, nrindestens iedoch für sechs lVochen, zu Te$zwecken üherlnssen, übernehmen wir

für l(orrosionsrhriden, die weder ouf Vorsotz noch ouf grober tohrltissigkeit beruhen, keine Hoftung. l$ uns im Einzelfoll in Anbetrocht der uns

von einem Kunden vorgegebenen Auslie{erungszeil ous lermingründen die Durchführung von l(urzzeittests oder onderen chemisrhen und/oder

mechonischen Untersuchungen oder die Erstellung von lrrlessprotokollen oder Prüfzertifikoten nicht mriglich und verlongt der Kunde trotz eines

entsprechenden vorherigen"tlinweises durch un, rlie Ohrfliichenbehondlung ohne Durchführung voniurzzeitte*s otler onderen chemischen

und/oder mmhonischen Unlersuchungen der die trstellung von Messprotokollen oder Prüfzertifikoten,lehnen wir oußer in töllen von Vorsotz

und grober Fohrlässigkeit iede Hoftung für khnden ob, die oufdie mongelnde Überprüfung zurückzuführen sind.

5.13 Hohheile werden nur on den Außenflöchen oolvonisch behondelt, sofern nicht in besonderen Füllen eine Hohkounrbehondlung vereinhort worden

ist. Sofort einsetzende l(onosion on den unbehondelten Fkichen begründet keine Reklomotionyerhte. 0berflrichenhehondeltes Moteriol ist durch

Srhwitrwoser und Reihkonosion gefihrdet. [s ist sochgemöß zu verpocken, zu logern und zu tronsportieren,

5.14 Der Auftmggeber hot die Mindestsrhichtdicken on einem zu vereinborenden Mespunkt festzulegen und durch geeignete Moßnohmen chemivhe

und mechonische Bexhüdigungen der 0trerflrirhe zu verhindenr. Für Witterungsschüden sowie für evil. Schüden durclr spoter ous Doppelungen

und son$igen unzugonglkhen Hohlröumen herousickernde Rückstünde ous dem Behondlunpprozess hoften wir nur bei grokr Fohrlrissigkeit

und Vorsotr. Wenn der Auftroggeber eine Wosersloffenßprddung für erforderlich hölt, übernehmen wir diese nur noch entsprechender

Vereinborung und unter Aussihluss ieglicher Hoftung, ou{Jer in töllen von Vorsotz und grober Fohrlössigkeit. Die vor$ehenden

Hoftungsbexhrönkunpn bzw. l.loftungsoüsschlüsse gellen nicht hei Verletzung vorvertroglicher llinweis-und Aufkkirungspflichten.

6. Hohungsbesrhrünkungen uußerholh der Müngelhoftung

Der Auftrognehmer hoftet für Schüden oußerholb der Ziff. 5.08-ouller hei khüden ous der Verletzung des lebens, des (örpers oder der

Gesundheit - ebenfolls nur norh Moßqobe der liff 5.08 Auch diese Hoftungsbesrhrönkunqen gelten nicht bei Verletnrng vorvertroglkher llinweis"

und Auftlürungspflichten. Vernogsslrofen werden nicht onerkonnt.

7. Siclrerungsrecht

/.0 I Art den vorr uns heorbeiteten Gegenstünden slehl uns ein gesetilithes Unternehmerpfondrechl zu. Unobhängig dovon beyellt der Auftroggeber

uns on den zum Zwecke der Oherflürhenbehondlung übergehenen Gegen$önden ein Vertrogspfondrechl, wekhes der Sicherung unserer

Forderung ous dem Auftrog dient. Dos vertrogliche Pfondrecht gilt, soweit die Vertrogsteile nichts onderes vereinbort hoben, ouch für Forderungen

ous ftüher durclrgeführten Auftrögen und leistungen, soweit sie mit dern Au{trogsgegerrstond in einem innerlich zusommenhüngenden, ein'

heitlichen Lebensverhöltnis $ehen. lVerden dem Auftroggeher die oberflöchenhehnndelten Teile vor vollstöndiger Zohlung ousgelie{ert, so ist mit

dem Auftmggeber schon ietzt vereinbort, doss uns donn dos [igentum on diesen Teilen im Werte unserer Forderung zur Sicherung unserer

Ansprüche übertropn ist und die Besitzüberqobe dodurch ersetzt i$, doss der Auftroggeber die Teile für uns venvohrt. Entsprechendes gilt hinsichr

lich des Anwortyhoftsrerhts des Auftroqqebers nn uns zum /wecke der 0berflöchenbehondlung übergeberren Gegensttinden, die dem

Auftroggekrvon einem Dritten unter Eigeirumsvorkhult geliefert worden sind. lilir sind berechtigt, den WEfoll des Eigentumsvorbeholts herbei'

zuführen. Rückübereignungsonsprürhe des Auftroggekn gegenükr einem Dritten, wekhem er die uns zum Zwecke der 0berflärhenbehondlung

übergebenen Gegenstrinde zuvor zur Sicherheit üIäreignei hore, werden hiermit on uns ofuetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit on,

l.AZ Der Auftroggeber dor{ Gegenstünde, on wekhen wir ein Pfondrecht hoben oder die sich in unserem Sicherurrgseigentum befinden, weder ver"

pfrinden nöäh übereignen. ir dorf pdoch die Wore im gewöhnliihen Geschöftsverkehr weiterverkou{en oder verorbäten, es sei denn, er hot den

Anspruch gegen seinen Vertrogsportner bereits im Vorous einem Dritten wirksom obgetreten. Eine etwoige Verorheitung der uns sicherungsüber'

eiqneterr Wore durch den Auftroggekr zu einer neuen beweglkhen Soche erfolgt irr unserenr Auftrog mitWirkung fijr uns, ohne doss dorous

Veihindlichkeitenerworhsen 
Jv

lYir rtiumen dem Auftroggeber xhon ielzt on der neuen Soche rlliteigentum im Verhültnis des Wertes der neuen Sorhe ohzüglkh des lVertes unserer

Lei$ung zum Wert der neuen Soche ein. Der Auftroggeber hot die neue Soche mil koufmonnischer Sorgfolt und unentgehlich zu verwohren.

7.03 Fiir den fnll, doss ds Auftroggeher durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unserer Skherungsgüter mit onderen beweglichen Sochen

zu einer einheiflichen neuen Sorhe on dieser Allein oder Miteigentum erwirbt, übertrögt er uns ztrr Sicherung unserer torderungen schon ietrt
dieses ligentumvecht im Verhöltnis des Wertes unserer Sicherungswore zuln Wert der onderen Soche mit der gleichzeitigen Zusoge, die neue

Soche für uns unentgeltlich ordnungsgemöll zu verwohren.

7 .A4 Für den Foll des lVeiterverkoufs der von uns lieorbeifelerr und uns zur Sicherheit übereigneten Wore oder der ous ihr herge$ellten neuen Sodte

hol der Auftroggeber seine Abnehmer ouf unser Skherungseigenlum hinzuweisen.

oder der Weiterverorbeiiung der uns übereigneten V'loren mil t'lehenrechterr irr Höhe des Worenwerles ob. Wir nehmen dre Ahtretung hrermit rrn.

i.06 Der Auftrnggeber wirrl ermöchtigt, die ous der Weiterveröukrung oder Weiterverorbeitung rezuhierenrlen Forderungen gegen Dritte zu urrsererr

Gun$en einzuziehen. Auf unser Verlonqen hot der Auftroggekr die Forderungen einzeln nochzuweisen und Dritterwerbern die erfolgte Abtretung

offen zu legen mit der Aufforderung, üis ru Höhe uns#rAnsprüche on ,,is rtr zohlen. Wir sind zudem berechrigt, iederzeit ouih sulhrtdurr

Nocherwerber von der Abtretung zu benochrichfigen und-die torderung einzuziehen.

Wir werden iedoch den Auftroggeber nicht zur [inziehung der Forderungen oder zur 0ffenlegung der Abtretung ouffordern, die torderung nicht

selb$ einziehen und ouch die Abtretung selbst nichl offen lEen, solonge der Auftroggeber seinen lohlungwerpflkhtungen uns gEenüber ord'

nungsgemül} nochkommt.

/ .ü Der Auftroggeber ist verpflichlet, uns unveuüglich von Volhkeckungsmoflnohmen Driiter in die Sicherungvechte ru unterrichlen.

7.08 Der Auftmggeher istverpflkhtet, die in unserem Srcherungseigentum stehende Wore ouyeirhend gegen Feuer-und Diebstohlsgefohr zu versichern

und bei Anforderung die Ansprürhe gegen den Venicherer und den khridiger on uns uhzutreten.

i 09 Auf Verlongerr des Auftroggebers werden die uns noch den vorstehenden Be$immungerr zu$ehenden Sirherheiten insoweil {reigegeben, ols ihr

Wert rlie zu sichernrlen Ansprüche um mehr oh 20 9r übersteigt.

/. I 0 Für den Foll, dos Dritte Rechte on dem Sicherungsgut geltend mochen, verpflichtet sirh der Auflroggeber schon ietzt, uns sofon olle nonuendigen

Unterlogen zu übergeben und uns zur Lo$ follende lnterventionsko$en zu ersetzen, soweit die lntervention erfolgrekh i$ und die

lwongwollstreckung beim Dritten sls l(o$ensihuldnervergeblich versuchtwurde.

/.1 I Unsere sömtlichen torderungen, ourh ous onderen Vertrtigen, werden ouch im Folle der Stundung sofort föllig, sobold der Auftroggeber xhuldhoft

mil der trfüllung onderer, niiht unwesentlicher Verbindlkhkeiten uns gegenüber in Verzug geröt, seine Zohlungen einstelh, übersthuldet ist, über

sein Vermögen dos lnsolvenzverfohren eröffnet oder die [röffnung eines sokhen Ver{nhrens mongels l/lose obgelehnt wird.

Wir sind in einem sokhen Fnll berechtigt, noch ous$ehende Lieferungerr und Lei$ungen zu verweigern und dem Auftroggeber eine ongemessene

Frist zu be$immen, in wekher er lug um lug gegen unsere Lei$ung oder Lieferung noch seiner Wohl die lohlung zu bewirken oder Sicherheit

zu lei$en hot. l\lorh erfolglosem Ahlou{ der Frist sind wir berechtiqt, vom Vertrog zurückzutteten.

8. trfüllungsort und Gerirhtsstond

8.01 Soweft der Auftrtlggeber l(oufmonn i$, eine iuristisrhe Person des ölfentlirhen Rechts oder öffentlkhrechtliches Sondervermögen i$, ist

Gerirhß$ond für heide Vertrogsteile der Sitz des Auftrognehmers. Irfüllungsort ist unser 0eschöhssi]2, soweit es nicht um

6ewrilrrleislurrgsonsprriche oder Aniprriche im Iusonrmenhong rnit der RrJckobwirklurrg cines Verlroges geht.

8.02 [s gelten die 0esetze der Bundesrepublik Deutschlond unter Ausschluss ouslöndischen Rechts und des vereinheitlkhten inlernotionolen (ou{rechts.

Oie deutsche Fossung eines Vertrog$extes ist moßgehlich.

9. Solvotorische l(lousel

Sollte eine der vorgenonnten Be$immungen dieser AGB ous irgendeinem 6rund nichtig, unwirksom oder undurchführbor sei,'t, so bleibt die

Gültigkeit der übrigen Be$immunqen und des zuqrunde liegenden Vertroqes dovon unberührt.


